
467 Straftaten gegen die staatliche Ordnung

des Wahlrechts im Zusammenhang stehen. 
Die Wahlbehinderung kann darüber hin
aus auch durch andere, die Entscheidungs- ' 
freiheit beeinträchtigende Mittel ausge
führt werden, z. B. Alkohol oder Narko
tika.
Die Wahlbehinderung ist ein Erfolgsdelikt. 
Die Straftat ist erst dann vollendet, wenn 
ein Bürger von der Ausübung seines Wahl
oder Stimmrechts abgehalten worden ist.

3. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
setzt Vorsatz und somit das Bestreben des 
Täters voraus, den Bürger von seiner Wahl
beteiligung abzuhalten. Dadurch unter

scheidet sich diese Straftat vom Terror 
(§§ 101, 102); denn zur strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit wegen Terrors ist die 
Zielstellung erforderlich, Widerstand gegen 
die sozialistische Staats- und Gesellschafts
ordnung zu leisten oder sie zu schädigen.

■ V

4. Versuch (Abs. 2) liegt z. B. vor, wenn 
der Täter damit begonnen hat, Gewalt an
zuwenden, Drohungen auszusprechen oder. 
Täuschungshandlungen zu begehen, aber 
den Genötigten nicht von seiner Teilnahme 
an der Wahl oder der Ausübung seines 
Stimmrechts abgehalten hat, obwohl er 
diese Behinderung beabsichtigte.

§211
Wahlfälschung

(1) Wer als Mitglied einer Wahlkommission oder als ein in ihrem Auftrag bandelnder 
das Ergebnis einer Wahl zur Volkskammer, zu den örtlichen Volksvertretungen, eines 
Volksentscheids oder einer Volksbefragung verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

1. § 211 dient dem Schutz der zuverläs
sigen Feststellung der Wahlergebnisse und 
ist wie § 210 darauf gerichtet, verfassungs
mäßige Rechte der Bürger der DDR zu ge
währleisten (Art. 21, 22 Verfassung).
Von § 211 werden wie bei § 210 ausschließ
lich Wahlen zu staatlichen Organen, und 
zwar zur Volkskammer sowie zu den ört
lichen Volksvertretungen, erfaßt. Außer
dem werden auch Volksabstimmungen ge
schützt.

2. Die Handlung besteht im Verfälschen 
des Resultats der Wahlen oder der Volks
abstimmung. Der Tatbestand ist z/ B. er
füllt, wenn der Täter in den vorgeschrie
benen Wahlunterlagen falsche Eintragun
gen macht. Vom Tatbestand werden alle 
Handlungen erfaßt, die auf eine Verfäl
schung des Wahlergebnisses hinauslaufen. 

»Das Delikt ist vollendet, wenn diese dem 
Täter gelungen ist. 3

3. Täter können nur Personen sein, die

Mitglieder einer Wahlkommission sind oder 
die in ihrem Auftrag handeln. Nach den all
gemeinen Vorschriften über die Beteili
gung (§ 22) ist eine Strafbarkeit wegen An
stiftung oder wegen Beihilfe auch dann 
möglich, wenn der Beteiligte die für den 
Täter geforderten Voraussetzungen nicht 
erfüllt.

4. Versuch (Abs. 2) liegt z. B. vor, wenn 
es zu der vom Täter beabsichtigten Ver
fälschung des Wahlresultats nicht gekom
men ist.

5. Die Bestrafung wegen Wahlfälschung 
schließt strafrechtliche Verantwortlichkeit 
wegen Urkundenfälschung (§ 240) oder 
Falschbeurkundung (§ 242) wegen der spe
ziellen Geltung des § 211 aus. Bei entspre
chenden Angriffen gegen andere Wahlen 
(z. B. Richter- und Schöffenwahlen) finden 
die Vorschriften über Urkundenfälschung 
(§ 240 ff.) Anwendung.
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